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Die Schwangerschaftsvertretung

Arbeitgeber A benötigt für sein Schmuckgeschäft aufgrund eines schwangerschaftsbedingten
Ausfalls einer seiner Verkäuferinnen eine Vertretung.

Nachdem sich B auf die Stelle beworben hat, wird sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Diese freut sich immens über die Einladung, da sie bereits seit vielen Monaten einen Arbeitsplatz
sucht. Während des Vorstellungsgesprächs fragt A, ob B schwanger sei. Auf diese Frage antwortet
B nicht wahrheitsgemäß mit Nein.

Beide einigen sich, ein Arbeitsvertrag wird unterzeichnet.

A ist sehr erbost, als er später erfährt, dass B entgegen ihrer Angaben im Vorstellungsgespräch
doch schwanger ist. Daraufhin erklärt er gegenüber B, dass er den Vertrag anfechten möchte, aus
finanziellen Gründen könne er nicht noch eine Schwangere „beschäftigen“, bei vorheriger
Kenntnis hätte er sie niemals eingestellt.

Kann sich A durch Anfechtung vom Arbeitsvertrag lösen?
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A Anfechtung des Arbeitsvertrages

Von dem Arbeitsvertrag könnte sich A durch Anfechtung lösen, wenn ihm ein Anfechtungsrecht
nach §§ 119 ff. BGB zustünde.

Zunächst ist zu klären, ob die Anfechtungsregeln auf den Arbeitsvertrag anwendbar sind. In
Betracht kommt ein Vorrang des Kündigungsrechts als speziellere Lösungsmöglichkeit vom Vertrag.
Dabei bliebe aber unberücksichtigt, dass nach besonderen Schutzvorschriften eine Kündigung
ausgeschlossen sein kann, vgl. etwa § 9 MuSchG. Eine Unanwendbarkeit der Anfechtungsregeln
würde weiter dazu führen, dass Willensmängel bei Eingehung des Arbeitsvertrages
unberücksichtigt blieben. Daher sind die Anfechtungsregeln anzuwenden.

Eine Anfechtung setzt eine Anfechtungserklärung binnen der Anfechtungsfrist und einen
Anfechtungsgrund voraus.

Eine wirksame Anfechtungserklärung (§ 143 BGB) des A, in der zum Ausdruck kommt, dass er sich
von dem Vertrag aufgrund der unwahren Beantwortung der Frage nach der Schwangerschaft
seitens der B lösen möchte, liegt vor.

B Anfechtungsgrund nach § 123 Abs. 1 Var. 1 BGB

Fraglich ist allerdings, ob A ein Anfechtungsgrund zusteht.

Ein Anfechtungsgrund könnte sich zunächst aus § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB ergeben. Danach steht
demjenigen ein Anfechtungsrecht zu, der zur Abgabe seiner Willenserklärung durch arglistige
Täuschung bestimmt worden ist.

I Arglistige Täuschung

Erste Voraussetzung ist eine Täuschung des A seitens der B. Eine Täuschung ist jedes Verhalten,
das bei dem anderen einen Irrtum hervorruft. Nach der Falschbeantwortung der Frage war A der
Annahme, die B sei nicht schwanger. In Wirklichkeit stellte sich die Situation aber anders dar. A
befand sich also aufgrund des Verhaltens der A über diesen Umstand im Irrtum. Eine Täuschung lag
folglich vor. Diese Täuschung sollte A auch zum Abschluss des Arbeitsvertrages mit B veranlassen,
was er bei richtiger Würdigung der Sachlage unterlassen hätte. B handelte also auch arglistig.
Tatsächlich hat A die B auch deshalb eingestellt, weil er davon ausging, dass eine Schwangerschaft
der B nicht vorliege, die erforderliche Kausalität zwischen Täuschung und Vertragsschluss ist mithin
zu bejahen.

II Widerrechtlichkeit der Täuschung

Zweifelhaft scheint allerdings, ob die Täuschung auch widerrechtlich war. Dies ist nur dann der Fall,
wenn die Frage des A überhaupt zulässig war. Bei der Beantwortung der Frage, ob eine Frage
zulässig ist, ist stets das Interesse des Arbeitgebers, sich ein persönliches und fachliches Bild vom
Bewerber zu machen, gegen das Interesse des Bewerbers am Schutz seiner Persönlichkeitsrechte
(Art. 1, 2 GG) abzuwägen.

Zwar hat der Arbeitgeber ein Interesse an der Beantwortung der Frage, gerade im Hinblick auf die
Einsatzfähigkeit einer schwangeren Arbeitnehmerin. Dennoch ist die Frage nach der
Schwangerschaft als unzulässig zu erachten. § 3 Abs. 1 S. 2 AGG regelt eindeutig, dass eine
unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts auch bei einer ungünstigen Behandlung
wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft gegeben ist. A durfte die Frage demnach nicht stellen,
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die Lüge der B auf die Frage bleibt für sie daher ohne Konsequenz. Ein Anfechtungsrecht des A
nach § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB besteht also nicht.

C Anfechtung wegen Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2 BGB

Es handelt sich bei der Schwangerschaft nicht um einen dauerhaften Faktor, eine
verkehrswesentliche Eigenschaft ist darin also nicht zu sehen. Auch ein Anfechtungsrecht nach
§ 119 Abs. 2 BGB besteht daher nicht.

D Ergebnis

A kann sich nicht durch Anfechtung vom Arbeitsvertrag mit B lösen.
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